
II- ,fj/frf der Beilagen zu den &tenographismen Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 
Bundesministerium für 

Land- und Forst'~'irtsch8ft 
Zl.: 62.300 -- G/72 

~: :-.f- ' J." 

Wien, 20.Juli 1972 

B e a n t iN 0 ".~:. t u f1 g 

der SChr.iftli~heJ?- p~lamenta::ischen Anfrage der .... Ab~e-· . 
ordneten zum Nat1.ona..Lrat Ste1.ner und Genossen (Ovp) ~ . 
Nr.622/J, vom 7.Juli 1972, betreffend Bundesmittel für 
die WiJq1:ach- und Lavvinenverbauung im Land Salzburg 

:;,4p.fr B:?8 :~i ~. . . . 

1 0 Welcher Ergebnisse hat die Vorsp!.'ache- des Salzburger 

Landesrate~<VJölfgruber bei Ihnen, Herr Bundesminister ~ 
gebracht? .. !.' .c 

2. Sind Sie bereit, die ungenügende Dotierung der Wild

bach- und Lawinenverbe.uungs:li ttel (,.:;s Bundes für das 

Land Salz burg ~u verbessern? 

3. Wem .. ja, welche E.rhöhung Y16rden Sie vornell..mEm? 

4. v"Jenn ja, bis wann ist eine entsprechenc.e Aufstockung 

vorgesehen? 

Antwort: 

?u . ...2.!..:. Herr Larldesrat Wolfgruber hat mir anläßlich 

seiner Vorsprache die Probleme der Wildbach- und 

Lawinenverbauung im Land Salzburg eingehend ge

schildert. Ich habe die Versicherung abgegeben, 

daß die große Bedeutung dei' ~Nildbach- und La

winenverbauung allgemein anerl5=arLllt wird und daß 

große Anstrengungen unternommen werden, um eine 

entsprechend~ Dotierung der nO~lendigen baulichen 

Maßnahmen zu ermöf,lichen. 

Darüber hine.us habe ich Herrn La..lldsrat Wolfgruber 

gegenüber darauf hingewiesen, daß beim Bundesmi

nisterium für Land- und Forstwirtschaft auch im 

heurigen JaiJr aine Zentralreserve einbehalten 

'wnrde 0 Sollten diese M:i.ttel, die vornerun.lich 

der FinanzierunG vo::l Sofortmaß!lahJ:rlen nach Hoch

wasserereignissen dienen, nicht .ausgesch~::?:i.:t 'VJ81..'

den 3 könnte das Land Sc:..lzburg anteilsmäßig mit 
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zusätzlichen Mitteln rechnen. 
Zu 2. und 3.: Das Land Salzburg wird selbstverständlich 
für die VTildbach- und Lawinenverbauung allenfalls zu
sät~;tich zur Verfügung stehenden Bundesmitteln einen 
entsprechenden Anteil erhalten. 

Zu 4.) EinE:; AUfstockung der Mittel für die Wildb~eh--
und Lavvinenverbauung bedarf eine Gesetzesheschlus-· 
ses des Nationalrates. Einen Zeitpur~t für das 

.. Inkrafttreten eines Gesetzes kann ich als Organ 
dsr Vollziehung nicht nennen. 

Der Bundesminister: 

I 
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